
 
FAQ Schiedsrichter HVbV 

 
 
1. Was für Schiedsrichterlizenzen gibt es? Und wann kann ich Schiedsrichter werden?  
Mit 12 Jahren kannst Du im HVbV bereits den Jugendschiedsrichterschein erwerben. Mit 14 Jahren ist es 
möglich die D-Lizenz zu machen. Es folgen dann noch die Lizenzstufen C und B. Zwischen den einzelnen 
Lizenzstufen ist es empfehlenswert etwas praktische Erfahrung als Schiedsrichter zu sammeln. 

Die A-Ausbildung ist für Bundesligaschiedsrichter in der 1. Bundesliga erforderlich und wird entsprechend 
direkt über den Deutschen Volleyballverband organisiert. Darüber gibt es noch die I-Schiedsrichter. Diese 
Lizenz wird von Schiedsrichtern bei internationalen Spielen benötigt, die Ausbildungsorganisation erfolgt 
entsprechend auch vom Hauptverband. 

 
2. Welche Schiedsrichterlizenz benötige ich in welcher Spielklasse des HVbV?  
Das Schiedsgericht benötigt in den unterschiedlichen Ligen folgende Lizenzen: 
 
Erwachsene 1.Schiri 2.Schiri 
Verbandsliga 

Landesliga 

Bezirksliga 

Bezirksklasse 

Kreisliga 

B 

C 

C 

D 

D 

C 

D 

D 

D 

Ohne Lizenz 
 

Jugend (nach JSPO Punkt 4) 

  

HM U18, U20 

HM U16, Quali/HMU18 + HM U20 

Jugendliga 1 

Jugendliga 2 

U14, U13, U12, JuLi 3 + 4 + 5  

C 

D 

D 

Jugendlizenz   

Ohne Lizenz 

Ohne Lizenz 

Ohne Lizenz 

Ohne Lizenz 

Ohne Lizenz 

Ohne Lizenz 

Solltest Du eine Schiedsrichterlizenz aus einem anderen Landesverband besitzen, so musst Du diesen vor dem 
ersten Einsatz in Hamburg anerkennen lassen. 

 
3. Ich möchte meine Schiedsrichterlizenz aus einem anderen Landesverband anerkennen lassen. 
Was muss ich tun?  
Schicke ein Foto von Deiner Schiedsrichterlizenz an den Schiedsrichterreferenten (schiedsrichter-
referent@hvbv.de) und/oder die Geschäftsstelle (anfrage@hvbv.de). Nach erfolgter Prüfung durch den 
Schiedsrichterreferenten erhältst Du eine Rückmeldung. 
 
 



 
  

2 
 

4. Besonderheiten am Spieltag (Fehlende Spielerpässe, Prüfungen, …). Was muss ich als 
Schiedsrichter tun?  

 Sollten Spielerpässe nicht vorliegen, so haben sich die betreffenden Personen glaubhaft auszuweisen 
(zB. Durch Personalausweis, Führerschein,…).Es hat ein Vermerk unter Bemerkungen zu erfolgen, wo 
lediglich NAME und VORNAME der betreffenden Person vermerkt wird. 

Beispiel: Team A: Spieler Max Mustermann hat sich ausgewiesen. 

 Sollte im Spielbetrieb eine praktische Prüfung stattfinden, so ist dies unter Bemerkungen einzutragen 
und vom Prüfer gegenzuzeichnen. Die Prüfer wissen Bescheid und tragen dies meist selbst ein oder 
sagen euch, was unter Bemerkungen eingetragen werden soll. 
 

 Höherspielen von Jugendlichen gem. 2.3.3 der Landesspielordnung: Nach dem vierten Spiel der 
höherklassigen Mannschaft kann der Jugendspieler zum Zwecke der Ausbildung beliebig oft höher 
spielen. Wichtig: Der Trainer muss euch als Schiedsrichter darüber informieren, dass er solch einen 
Spieler dabei hat. Es erfolgt bei diesen Spielern KEIN Eintrag im Spielerpass. Es hat aber ein Eintrag 
unter Bemerkungen im Spielberichtsbogen zu erfolgen unter Angabe des Geburtsjahres des 
betreffenden Spielers.  

Beispiel: Team A: Spieler Max Mustermann, Jahrgang XY, hat nach 2.3.3 der LSO höher gespielt.  
 

5. Wie laufen die Fortbildungen und Ausbildungen ab?  

Fortbildung: 
Die Fortbildung umfasst grundsätzlich eine Auffrischung der Regelkenntnisse, ggf. Mitteilung von 
Regeländerungen und eine Spielbeobachtung mit anschließendem Austausch. Es gibt immer die Gelegenheit 
Fragen an die Referenten zu stellen. 
Es wird in der Fortbildung keine Prüfung geschrieben. Die Fortbildungen leben vom Austausch der 
Schiedsrichter, eine aktive Teilnahme ist entsprechend Pflicht. 

In der Präsenzveranstaltung ist aufgrund der Spielbeobachtung vor Ort ein Zeitumfang von drei Stunden 
einzuplanen.  

Bei den Onlineveranstaltung dauert die Fortbildung zwei Stunden, die Spielbeobachtung von einem 
vorgegebenen Spiel muss online von den Teilnehmern vorab eigenständig durchgeführt werden. 

Ausbildung:  
Die D-Schiedsrichter-Ausbildung ist unterteilt in Theorie und Praxis. In der Regel findet der Theorielehrgang auf 
einem Freitagabend statt. Der Praxisteil folgt direkt am Samstagvormittag. Die Theorieprüfung findet eine 
Woche später (i.d.R. freitags) statt. 
Nach erfolgreich bestandener Theorieprüfung hat man die D-Schiedsrichterlizenz erworben. 

Der Jugendschiedsrichterlehrgang hat einen ähnlichen Aufbau wie der D-Lehrgang.  

Die C-Schiedsrichter-Ausbildung erfolgt zunächst mit einer Theorieausbildung. I.d.R. findet auch hier der 
Theorieteil auf einem Freitagabend statt. Die Theorieprüfung folgt i.d.R einen Tag später am Samstagvormittag. 
Nach bestandener Theorieprüfung muss die praktische C-Prüfung erfolgreich bestanden werden. 
Die praktische Prüfung muss innerhalb von sechs Monaten nach der Theorieprüfung erfolgen. Die Termine 
werden gesondert ausgeschrieben. Die praktische Prüfunge findet während Vorbereitungsturnieren oder 
regulären Ligaspielen statt und umfasst ein Spiel (Der Aufgabenbereich 1. und 2. Schiedsrichter wird innerhalb 
eines Spiels geprüft). 
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Die B-Schiedsrichter-Ausbildung ist ähnlich aufgebaut wie die C-Ausbildung. Zunächst ist der Theorielehrgang 
zu besuchen, auch dieser findet in der Regel unter der Woche statt. Es folgt danach zeitnah die theoretische 
Prüfung. Durch die bestandene Theorieprüfung erhält man den Status B-Kandidatur-Schiedsrichter. Um die B-
Lizenz zu erhalten, muss im Anschluss innerhalb von sechs Monaten die praktische Prüfung absolviert werden. 
Diese finden ebenfalls während Vorbereitungsturnieren oder regulären Ligaspielen statt. Für die praktische B-
Prüfung muss ein komplettes Spiel als 1. Schiedsrichter und ein komplettes Spiel als 2. Schiedsrichter 
erfolgreich absolviert werden. 

Bei allen Ausbildungen kann es sein, dass Termine, je nach Verfügbarkeit von Räumlichkeiten und Hallen, auch 
an anderen Abenden in der Woche und am Sonntagvormittag stattfinden. Die aktuellen Termine sind immer 
auf der HVbV-Seite bzw. im Sams zu finden. 

 
6. Ich bin Jugendschiedsrichter und möchte die D-Lizenz machen. Muss ich jetzt wirklich wieder 
einen Lehrgang besuchen, wenn sie doch ähnlich sind?  
Wir freuen uns, wenn wir mit Dir eine/n junge/n und engagierte/n Nachwuchs-Schiedsrichter/in für Hamburg 
dazu gewinnen! 

Grundsätzlich musst Du für jede neue Lizenzstufe auch einen entsprechenden Ausbildungslehrgang besuchen. 

Sollte Deine Prüfung für die Jugendschiedsrichterlizenz aber erst maximal zwei Jahre her sein, dann 
ermöglichen wir Dir für Deinen Ehrgeiz eine kleine Abkürzung. 
In dem Fall könntest Du auf die Lehrgangsteilnahme verzichten und direkt an der theoretischen D-Prüfung 
teilnehmen. 
Es fällt aber trotzdem die volle Teilnahmegebühr für einen D-Lehrgang an. 

Wenn Du diese “Abkürzung” gehen möchtest, dann melde Dich entweder bei dem Schiedsrichterreferenten 
(schiedsrichter-referent@hvbv.de) und/oder der Geschäftsstelle (anfrage@hvbv.de). 
Du erfährst dann welche Prüfungstermine es gibt und der Kontakt zu dem Prüfer wird für Dich hergestellt. 

 
7. Wie viel kostet eine Schiedsrichteraus und -fortbildung?  
Die Kosten sind mit der Gebührenordnung des Hamburger Volleyball-Verbandes festgelegt. 
Die folgende Gebührenübersicht gilt seit dem 01.04.2020: 
 
Fortbildung 15,- € 

Jugendschiedsrichterlehrgang kostenlos 

D-Lehrgang 35,- € 

C-Lehrgang 50,- € 
B-Lehrgang 90,- € 

Praktische Prüfungen (B + C) kostenlos 
 

8. Mein Verein möchte einen Ausbildungslehrgang ausrichten.  
Das finden wir super! 
Möglich ist die Ausrichtung eines Vereinslehrgangs für die Jugend- und die D-Schiedsrichterlizenz.  

Grundsätzliche Voraussetzungen sind: 

- mindestens 15 Teilnehmer (maximal 20) 
- eine Sporthalle für ca. 5 Stunden 
- ein Raum (idealerweise mit Beamer) für ca. 4 Stunden + 1 1/2 Stunden Prüfung 
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Der Jugend- und der D-Lizenz - Lehrgang verlaufen ähnlich. Deshalb ist es auch möglich, beide Lizenzen in 
einem Lehrgang zu kombinieren. Idealerweise findet der Theorieteil und der Praxisteil an unterschiedlichen 
Tagen statt, damit die angehenden Schiedsrichter Zeit haben alles zu verarbeiten. Es hat sich in der Praxis 
bewährt die Theorie an einem Freitagabend und den Praxisteil an einem Samstagvormittag durchzuführen. Die 
theoretische Prüfung wird direkt im Anschluss an den Praxisteil geschrieben. 

Wenn der Wunsch danach besteht es an einem Tag durchzuführen, lässt sich auch darüber reden. 
Bei Interesse meldet euch direkt beim Schiedsrichterreferenten (schiedsrichter-referent@hvbv.de). 
Im Idealfall gebt Ihr gleich in der Mail euren angedachten Termin an, so können wir gezielt nach einem Prüfer 
fragen, der Zeit hat. Solltet Ihr bereits einen Wunschprüfer für euren Lehrgang haben, so teilt dieses bitte 
direkt in der Mail mit. 
Sofern Interesse an der Ausrichtung eines C-Lehrgangs besteht, meldet euch beim Schiedsrichterreferenten. 
 

9. Wann muss ich eine Schiedsrichterfortbildung besuchen?  
Schiedsrichterlizenzen sind im Regelfall zwei Jahre gültig. Dementsprechend musst Du alle zwei Jahre eine 
Schiedsrichterfortbildung absolvieren, um Deine Schiedsrichterlizenz verlängern zu lassen. 

 
10. Ich habe versäumt, rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit eine Schiedsrichterfortbildung zu 
besuchen. Was passiert mit meiner Schiedsrichterlizenz?  
Du musst alle zwei Jahre eine Schiedsrichterfortbildung besuchen. Versäumst Du diesen Zeitpunkt, so wird Dir 
ein „Urlaubsjahr“ angerechnet, in dem Du keine gültige Schiedsrichterlizenz hast. Versäumst Du auch in diesem 
Urlaubsjahr die Teilnahme an einer Fortbildung, so verlierst Du deine bisherige Lizenzstufe und wirst eine 
Lizenzstufe zurückgestuft. Hierbei ist zu beachten, dass BK keine eigene Lizenzstufe ist und wie eine C-Lizenz 
gewertet wird. Um die niedrigere Lizenzstufe zu aktivieren, ist allerdings dann immer noch der Besuch einer 
Fortbildung notwendig. Bei weiterer Versäumnis der Fortbildungspflicht wird die Lizenzstufe entsprechend 
weiter heruntergestuft. 

Beispiel: 
- Am 30.06.2018 ist die Schiedsrichterlizenz abgelaufen. 
- Die fällige Fortbildung zur Saison 2018/2019 wird nicht absolviert. 
- In der Saison 2018/2019 gilt das Urlaubsjahr. 
- Wurde auch im Urlaubsjahr keine Fortbildung besucht, wird die Schiedsrichterlizenz zur Saison 2019/2020 
runtergestuft, ist aber weiterhin nicht gültig bis zum Besuch einer Fortbildung. 

 
11. Ich konnte an keiner Fortbildung / Prüfung teilnehmen. Kann man bei mir keine Ausnahme 
machen? Wenn Du nicht weißt, wie es in Deinem speziellen Fall aussieht, dann wende Dich mit Deiner Frage 
direkt an den Schiedsrichterreferenten (schiedsrichter-referent@hvbv.de). Dein Fall wird entsprechend geprüft 
und Du bekommst eine Rückmeldung. Beachte hierbei, dass es schwerwiegende Gründe dafür geben muss, 
dass Du an keinem unserer Fortbildungs- / Prüfungstermine teilnehmen konntest. 

 
12. Wie lange habe ich nach meiner theoretischen C- / B-Prüfung Zeit, um die praktische Prüfung zu 
absolvieren?  
Innerhalb von 6 Monaten nach bestandener Theorieprüfung muss die praktische Prüfung absolviert werden. 
 
 
13. Den Termin meiner schriftlichen D-/C- / B-Prüfung konnte ich nicht wahrnehmen. Was kann ich 
tun? 
Grundsätzlich stehen die Prüfungstermine fest. Sie werden mit der Lehrgangsausschreibung entsprechend 
veröffentlicht. Diese Termine sollten auch möglichst wahrgenommen werden. Natürlich kann es immer mal 
vorkommen, dass irgendetwas dazwischenkommt. Für diesen Fall gibt es in jedem Jahr extra ausgeschriebene 
Nachschreibetermine. Sie werden im Bereich der Ausbildungen veröffentlicht. Das Nachschreiben der Prüfung 
muss innerhalb eines Jahres erfolgen. 
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14. Ich habe die theoretische Prüfung nicht bestanden. Muss ich den Lehrgang jetzt nochmal 
machen?  
Du kannst bis zu dreimal an der theoretischen Prüfung teilnehmen. Hat es dann allerdings immer noch nicht 
geklappt, dann musst Du wohl noch etwas mehr lernen. 
Die Lizenzausbildung ist entsprechend dann von vorne zu beginnen, mit dem Theorie-Lehrgang. 

Da Du dich aber während dieser Zeit mit den Regeln beschäftigt hast, kann Dir im Falle eines endgültigen 
Nichtbestehens die Lehrgangsteilnahme als Fortbildung anerkannt werden, sofern Du bereits eine 
Schiedsrichterlizenz besitzt. 
 

15. Ich habe die praktische C-/B-Prüfung nicht bestanden. Muss ich jetzt wieder von vorn anfangen 
und entsprechend den Theorie-Lehrgang nochmal machen?  
Du bekommst eine zweite Chance. Klappt es allerdings auch im zweiten Anlauf nicht, dann musst Du die 
Ausbildung für diese Lizenzstufe mit dem Theorie-Lehrgang wieder von vorne beginnen. 
 

16. Gilt alles, was hier steht, auch für Beachschiedsrichter?  
Jein. Auch die Beachschiedsrichterlizenz hat eine Gültigkeit von zwei Jahren. Dabei ist die Gültigkeit immer an 
Kalenderjahre gebunden. Nach Ablauf der Lizenz hat man ein Kalenderjahr Zeit, eine Fortbildung zu besuchen. 
Wird dies versäumt, so verliert man direkt seine bisherige Schiedsrichterlizenz. Im Bereich des HVbV wird nur 
die Ausbildung zum C-Beach-Schiedsrichter angeboten. Termine für Aus- und Fortbildungen werden im 
Beachbereich bundesweit ausgeschrieben und sind immer hier zu finden: 

https://beach.volleyball-verband.de/public/schiedsrichterlehrgaenge.php 
 

17. Ich möchte gerne höher als Verbandsliga / überregional pfeifen. Wie schaffe ich das?  
Zunächst einmal freuen wir uns über Dein Interesse! 
Was kannst Du selbst tun? Du musst die Schiedsrichterausbildung bis einschließlich B-Lizenz erfolgreich 
absolvieren. Ein bisschen Pfeiferfahrung solltest Du in den Hamburger Ligen sammeln. 
Sofern Dein Interesse weiterhin besteht, melde Dich einfach beim Schiedsrichterreferenten (schiedsrichter-
referent@hvbv.de). Wir helfen Dir auf diesem Weg. 
 

18. Ich möchte gerne Schiedsrichterprüfer werden. Was muss ich tun?  
Melde Dich einfach beim Schiedsrichterreferenten (schiedsrichter-referent@hvbv.de). Wünschenswert ist eine 
Pfeiferfahrung im überregionalen Bereich, Kommunikationsfähigkeit und die zeitliche Bereitschaft, 
insbesondere bei den großen Vorbereitungsturnieren zur Verfügung zu stehen. 
 


